Infoblatt

uber die Moglichkeit einer Férderung des Landes fiir
Dienstgeberinnen und Dienstgeber, die das Entgelt fiir
Einsatzkrifte wahrend eines GroBschadensereignisses oder
Bergrettungseinsatzes fortzahlen

Am 02.07.2019 hat der Nationalrat beschlossen, dass Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer unter
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben sollen, wenn sie als Mitglied
einer freiwilligen Einsatzorganisation wegen eines Einsatzes bei einem sogenannten
GroRschadensereignis bzw. Bergrettungseinsatz von der Diensterfillung verhindert sind.
Gleichzeitig hat der Nationalrat beschlossen, dass die Lander jene Kosten aus dem
Katastrophenfonds refundiert bekommen, die ihnen entstehen, wenn sie
Dienstgeberinnen/Dienstgeber fiir den durch den Wegfall dieser Arbeitskraft entstandenen Verlust
entschadigen.

Die Refundierung wurde im Rahmen einer Richtlinie des Bundesministeriums fir Arbeit und
Soziales mit einem Pauschalbetrag von € 200,00 pro Tag festgesetzt. Diese Neuregelung ist seit 1.
September 2019 in Kraft.

Die Vertreter der Bundeslander haben sich geeinigt, fir die Umsetzung Forderrichtlinien und
Dokumente zu schaffen, die bundesweit einheitlich sind, weil viele Unternehmen auch
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus anderen Bundesldndern beschaftigen. So wurde ein
bundeslandereinheitliches Antragsformular fur diese Férderung sowie ein
bundesldndereinheitliches Bestatigungsformular fiir die freiwilligen Einsatzorganisationen
geschaffen. Die Tiroler Landesregierung hat mit Beschluss vom 17.12.2019 eine diesbezlgliche
Forderrichtlinie erlassen, sodass ab diesem Zeitpunkt Férderantrage von
Dienstgeberinnen/Dienstgebern beim Amt der Tiroler Landesregierung — Gruppe Agrar eingebracht
werden koénnen.

Die Dienstgeberinnen/Dienstgeber mussen zur Erlangung der Férderung ein entsprechendes
Antragsformular ausfillen und tber die betroffenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Bestdtigung
der jeweiligen freiwilligen Einsatzorganisation Uber die Mitgliedschaft der Mitarbeiterin/des
Mitarbeiters und dessen Einsatzzeiten einholen und beilegen.

Das Online-Formular zur Antragsstellung, sowie die hiefiir erforderlichen Anlagen (Bestatigung der
Einsatzorganisation, Datenschutzerkldrung der Dienstnehmerin/des Dienstnehmers) stehen in Form
von Downloads auf der Homepage des Landes Tirol zur Verfligung.

Zum besseren Verstandnis werden im Folgenden die relevanten Anspruchsvoraussetzungen und
die verwendeten Begriffe ndher erldutert:


https://www.tirol.gv.at/landwirtschaft-forstwirtschaft/agrar/entgeltfortzahlung-freiwilligeneinsatz/

GroBschadensereignis:

Ein GroRschadensereignis ist eine Schadenslage, bei der wahrend eines durchgehenden
Zeitraumes von mindestens acht Stunden mehr als 100 Personen notwendig im Einsatz sind.
Erforderliche Pausen, die einsatztechnisch begriindet sind oder der Erholung der Einsatzkraft
dienen, sind auf die erforderliche Einsatzdauer von zumindest acht Stunden anzurechnen. Fur das
Erfordernis der Anwesenheit von mindestens 100 Personen kann ausgefiihrt werden, dass auch
anwesende Beschaftigte von Berufsrettungen oder sonstige freiwillige Helferinnen/Helfer mit
einem ,Organisationshintergrund” (z.B. Mitglieder des ,Team Osterreich”) sowie Angehérige des
Osterreichischen Bundesheeres, der Polizei, des StraRenerhaltungsdienstes, der OBB, etc.,
hinzuzuzahlen sind. Gro3schadensereignisse, flr die eine Entschadigung geltend gemacht werden
kann, kdnnen bei den zustandigen Landesverbdnden der Einsatzorganisationen bzw. beim Amt der
Tiroler Landesregierung — Gruppe Agrar — abgefragt werden. Eine Liste der
Grol3schadensereignisse und der Bergrettungseinsdtze von mindestens 8 Stunden finden Sie auf
der Homepage des Landes Tirol unter dem Thema Landwirtschaft - Entgeltfortzahlung
Freiwilligeneinsatz.

Bemessung der Einsatzzeit:

Der Begriff ,durchgehender Einsatz” umfasst Zeiten der Anreise zum Stutzpunkt der
Einsatzorganisation oder zum Einsatzort, Vorbereitungsarbeiten vor dem Einsatz, die Anreise vom
Stutzpunkt der Einsatzorganisation zum Einsatzort, Tatigkeiten im Einsatz inklusive Pausen, eine
Ruckfahrt zum Stitzpunkt sowie anschlieBende Abschlussarbeiten (von der Alarmierung bis zur
Entlassung/zum Abriicken vom Stutzpunkt der Einsatzorganisation). Der Einsatz gilt als beendet,
wenn die Ausrlickebereitschaft fir einen neuerlichen/nachsten Einsatz wiederhergestellt ist.

Bemessung der Dienstverhinderung im Einsatz:

Die ,Dienstverhinderung wegen eines Einsatzes" umfasst erganzend zur Einsatzzeit auch Zeiten der
notwendigen Erholung der Einsatzkraft vom Einsatz nach dessen Abschluss. In Ausnahmefallen
kann sich die Dienstverhinderung zur Ganze aus einer notwendigen Erholung ergeben, die einem
Einsatz folgt und den Arbeitstag zur Ganze abdeckt.

Bergrettungseinsatz:

Bei einem Bergrettungseinsatz ist als Kriterium zur Férderungserlangung lediglich die Tatsache,
dass es einen Einsatz von durchgehend mehr als 8 Stunden gegeben hat, relevant. Die Anzahl der
beteiligten Personen ist unerheblich. Als Einsatzkrafte kénnen allerdings auch Mitglieder aus
anderen Einsatzorganisationen als der Bergrettung in Frage kommen, wenn sie an einem
Bergrettungseinsatz teilnehmen.

Der Begriff Bergrettungseinsatz erfasst auch Rettungseinsdtze in Hohlen, sofern sich diese im
gebirgigen Geldnde befinden und Mitglieder der Bergrettung am Einsatz beteiligt sind.
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Abgeltung:

Die Abgeltung betragt pauschal € 200,00 pro im Einsatz befindlicher Dienstnehmerin/befindlichem
Dienstnehmer und Tag.

Eine Aliquotierung dieser Pauschale ist nicht vorgesehen. Der Begriff ,Tag" ist als ein Arbeitstag im
Umfang der nach der Arbeitszeiteinteilung (Dienstplan, Schichtplan) vorgesehenen taglichen
Normalarbeitszeit zu verstehen. Voraussetzung fir die Abgeltung ist somit, dass die
Dienstgeberin/der Dienstgeber die Einsatzkraft im AusmaR eines ganzen Arbeitstages freistellt
und das Entgelt fortzahlt. Fir die Berechnung der Dauer der abgeltungsfahigen bezahlten
Dienstverhinderung am Arbeitstag sind alle oben aufgezéhlten Zeiten einschliel3lich der
notwendigen Erholung nach dem Einsatz zu bertcksichtigen.

Beispiele:

Eine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Die Alarmierung (Abfahrt vom
Arbeitsort zum Einsatz) erfolgt um 15:00 Uhr, der Einsatz dauert bis 23:30 Uhr. In diesem
Fall steht keine Abgeltung zu, da der Einsatz wahrend der Dienstzeit nur 2 Stunden
gedauert hat.

Eine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Der Einsatz beginnt um 7:00
Uhr mit Vorbereitungsarbeiten, die Tatigkeit am Schadensort dauert 4 Stunden, die
Riickkehr zum Stiitzpunkt und die Verrichtung von Abschlussarbeiten sind um 18:00 Uhr
am selben Tag abgeschlossen. In diesem Fall steht fir diesen Arbeitstag eine Abgeltung zu,
aa der Einsatz in der gesamten Dienstzeit erfolgt ist.

Eine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Der Einsatz beginnt um 7:00
Uhr mit Vorbereitungsarbeiten, die Tatigkeit am Schadensort dauert 4 Stunden, die
Rlickkehr zum Stlitzpunkt und die Verrichtung von Abschlussarbeiten sind um 16:00 Uhr
am selben Tag abgeschlossen. Die Einsatzkraft wird f(ir die restliche Dienstzeit wegen der
notwendigen Erholung nach dem Einsatz dienstfrei gestellt. In diesem Fall steht fiir diesen
Arbeitstag eine Abgeltung zu, da der Einsatz in der gesamten Dienstzeit erfolgt ist.

Eine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Der Einsatz beginnt um 7:00
Uhr mit Vorbereitungsarbeiten, die Tatigkeit am Schadensort dauert ohne Schlafpause bis
9:00 Uhr am ndchsten Tag, die Riickkehr zum Stiitzpunkt und die Verrichtung von
Abschlussarbeiten sind um 11:00 Uhr am selben Tag abgeschlossen. Die Einsatzkraft wird
fir die restliche Dienstzeit wegen der notwendlgen Erholung nach dem Einsatz dienstfrei
gestellt. In diesem Fall steht fiir beide Arbeitstage eine Abgeltung zu, da der Einsatz in der
gesamten Dienstzeit an beiden Tagen erfolgt ist.

Eine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Der Einsatz beginnt um 7:00
Uhr mit Vorbereitungsarbeiten, die Tatigkeit am Schadensort dauert bis 5:00 Uhr am
ndchsten Tag, die Rickkehr zum Stiitzpunkt und die Verrichtung von Abschlussarbeiten
sind um 7:00 Uhr am ndchsten Tag abgeschlossen. Die Einsatzkraft vereinbart fiir diesen
Tag einen Urlaub. In diesem Fall steht nur fiir den ersten Arbeitstag eine Abgeltung zu,
nicht aber fiir den zweiten Tag, da hier ein Urlaub vereinbart wurde und keine
Dienstfreistellung im Sinne der arbeitsrechtlichen Regelungen vorliegt.

Eine teilzeitbeschdéftigte Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 14:00 Uhr. Der Einsatz
beginnt um 7:00 Uhr und dauert bis 16:00 Uhr. In diesem Fall steht Anspruch auf eine
Abgeltung zu, da der Einsatz in der gesamten Dienstzeit erfolgt ist. § 3 Z 3 lit. b KatFG geht
auch hier von einer pauschalen Abgeltung in Héhe von 200 Euro durch das Land aus.



e Fine Einsatzkraft arbeitet von 18:00 bis 6:00 Uhr des ndchsten Tages, der Einsatz beginnt
um 15:00 Uhr und dauert bis 2:00 Uhr am néchsten 1ag, danach wird die Einsatzkraft
wegen der notwendigen Erholung dienstfrei gestellt. In diesem Fall steht eine Abgeltung
zu, da der Einsatz wihrend der gesamten Dienstzeit geleistet wurde.

o Fine Einsatzkraft arbeitet von 18:00 bis 6:00 Uhr des ndchsten Tages, der Einsatz beginnt
um 20:00 Uhr und dauert bis 2:00 Uhr am ndchsten Tag, danach wird dlie Einsatzkraft
wegen der notwendigen Erholung dienstfrei gestellt. In diesem Fall steht keine Abgeltung
zu, da der Einsatz nicht wihrend der gesamten Dienstzeit geleistet wurde.

o Fine Einsatzkraft hat eine Dienstzeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Der Einsatz beginnt am Vortag
um 22:00 Uhr und dauert bis 7:00 Uhr. Danach wird dlie Einsatzkraft wegen der
notwendigen Erholung fir den gesamten Arbeitstag dienstfrei gestellt. In diesem Fall steht
eine Abgeltung zu, da die Einsatzkraft wegen des Einsatzes am gesamten Arbeitstag an der
Dienstleistung verhindert ist.

Anspruchsberechtigte Dienstgeberinnen/Dienstgeber:

Anspruchsberechtigte Dienstgeberinnen/Dienstgeber sind all jene, deren
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer dem Osterreichischen Arbeitsrecht unterliegen und die wegen
eines Grol3schadensereignisses oder eines Bergrettungseinsatzes unter Fortzahlung des Entgelts
dienstfrei gestellt werden.

Gebietskorperschaften oder Unternehmen im Uberwiegenden Eigentum von
Gebietskorperschaften sind von diesem Anspruch ausgenommen. Das gilt auch fur
Tochterunternehmen und Unternehmen jeder weiteren Stufe, wenn sie Uberwiegend im Eigentum
von Gebietskorperschaften stehen. Die Ausnahme gilt auch flr eine Tochtergesellschaft, die zu
mehr als 50% (z.B. 50,01%) im Eigentum eines Unternehmens ist, das seinerseits zu mehr als 50%
im Eigentum einer Gebietskdrperschaft steht.

Vereinbarungen liber die Dienstfreistellungen fiir Einsatze:

Eine Abgeltung gebihrt nur fir Entgeltfortzahlungen im Sinne der neu geschaffenen
arbeitsrechtlichen Regelungen. Diese Entgeltfortzahlungen setzen eine Vereinbarung Gber Ausmaf3
und Lage der Dienstfreistellung voraus und kdnnen auch vorab fur zukinftige Einsdtze getroffen
werden. Auch eine nachtragliche und zeitnahe Zustimmung zu der Teilnahme am Einsatz schliel3t
eine Abgeltung der getatigten Entgeltfortzahlung nicht aus. Die Zustimmung kann auch durch eine
bloRe Fortzahlung des Entgelts konkludent erfolgen.

Uberlassene Arbeitskrifte:
Bei Entgeltfortzahlung fiir Uiberlassene Arbeitskrifte hat die Uberlasserin/der Uberlasser als

Dienstgeberin/Dienstgeber den Antrag zu stellen; die Vereinbarung fur eine Dienstfreistellung ist
hingegen mit der Beschaftigerin/dem Beschaftiger zu treffen.

Anerkannte Einsatzorganisationen:

Anerkannte Einsatzorganisationen im Sinne dieser Richtlinie sind:



Die Freiwilligen Feuerwehren, die Pflichtfeuerwehren und die Betriebsfeuerwehren welche

im Landesfeuerwehrverband Tirol organisiert sind.

Anerkannte Rettungsorganisationen nach dem Tiroler Rettungsdienstgesetz 2009 und/oder

mittels Vertrag nach dem Tiroler Katastrophenmanagementgesetz zur Mitwirkung im
Katastrophenschutz verpflichtete Organisationen:

O

O
O
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O
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©]
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Rotes Kreuz - Landesverband Tirol
Bergrettung Tirol - Landesleitung
Landesverband Hohlenrettung
Grubenwehr Tirol

Landesverband Wasserrettung
Samariterbund Tirol

Malteser Hospitaldienst Austria
Johanniter Unfallhilfe
Osterreichischer Rettungsdienst.

e Weiters gelten als anerkannte Einsatzorganisationen alle aus anderen Bundesldandern
beigezogene Rettungs- und Katstrophenhilfsorganisationen, die im Bundesland ihres Sitzes
als Einsatzorganisationen gemal(? § 3 Z 3 lit. b Katastrophenfondsgesetz anerkannt sind.



	Infoblatt  über die Möglichkeit einer Förderung des Landes für Dienstgeberinnen und Dienstgeber, die das Entgelt für Einsatzkräfte während eines Großschadensereignisses oder Bergrettungseinsatzes fortzahlen
	Bemessung der Einsatzzeit:
	Bemessung der Dienstverhinderung im Einsatz:
	Bergrettungseinsatz:
	Abgeltung:
	Beispiele:
	Anspruchsberechtigte Dienstgeberinnen/Dienstgeber:
	Vereinbarungen über die Dienstfreistellungen für Einsätze:
	Überlassene Arbeitskräfte:
	Anerkannte Einsatzorganisationen:


